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Vorwort
Die Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Manage-

ment und Sicherheit (HöMS) zum 01. 01. 20221 und deren Verankerung
in einem eigenen (zehnten) Abschnitt des Hessischen Hochschulgeset-
zes2, verändert nicht nur die hessische Bildungslandschaft im Bereich
der Polizei und der Allgemeinen Verwaltung. Auch die im Hessischen
Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) sowie der
Durchführungsverordnung (HSOG-DVO) enthaltenen Vorschriften wa-
ren aufgrund dieser Organisationsreform anzupassen. Nach fast zwei
Jahren Anlass genug für eine überarbeitete und aktualisierte fünfte Auf-
lage dieses Bandes aus der Reihe „Schnell informiert“.

Die aktuellsten Anpassungen des HSOG und der die Anwendung des
Gesetzes regelnden HSOG-DVO resultieren aus der besonderen Aufga-
benvielfalt der neu gegründeten HöMS, die Hochschule und Polizeibe-
hörde unter einem Dach vereint und damit eine bundesweit einmalige
Organisationsstruktur aufweist, da sie sowohl staatliche Hochschule ist
als auch polizeibehördliche Aufgaben wahrnimmt. Während die hoch-
schulischen Aufgaben bislang an der Hessischen Hochschule für Polizei
und Verwaltung (HfPV) verortet waren, wurden die polizeilichen Aufga-
ben zuvor durch die Polizeiakademie Hessen (HPA) wahrgenommen
(§ 113 Abs. 5).

Die erfolgte Organisationsreform führt einerseits zu lediglich na-
mensändernden Anpassungen dieses Gesetzes (z.B. § 20 Abs. 8 Satz 1,
§ 24 Satz 2 Nr. 2 oder § 95 Abs. 2). Andererseits ist an mehreren Stellen
immer wieder darauf zu verweisen, dass die Hochschule eben gerade
nicht gesamtorganisatorisch als Polizeibehörde (§ 91 Abs. 2 Nr. 2
Buchst. e) wirkt, sondern nur soweit sie Aufgaben nach § 95 Abs. 2 wahr-
nimmt. Diese Einschränkung umfasst entsprechend zugewiesene Befug-
nisse (z.B. § 20 Abs. 8 Satz 1) und Pflichten (z.B. § 97 Abs. 2 Satz 1), aber
auch die Hochschule betreffende Aufsichtsregelungen (§ 96 Abs. 1
Satz 3).

Gut erkennbar wird diese Doppelfunktionalität der neuen Hoch-
schule beim Blick auf § 24 Satz 2: Soweit sie als Polizeibehörde handelt,
ist sie ohne Beschränkungen zum Abruf berechtigt (Nr. 1). Handelt sie
als Hochschule, ist sie nur zum Abruf zugelassen, soweit dies für die
Aus- und Fortbildung im Polizeidienst erforderlich ist (Nr. 2).

In der Durchführungsverordnung finden die o.a. Änderungen ihren
vergleichbaren Niederschlag in § 9 sowie § 3 Nr. 2 Buchst. k. Neben den

1 Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit
vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622, 675).

2 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG), verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung
und Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften und zur Anpassung weiterer Rechtsvor-
schriften vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931).
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6 Vorwort zur fünften Auflage

Änderungen mit Bezug auf die Gründung der neuen Hochschule soll
aber auch auf die davon losgelöste Ergänzung dieser Vorschrift durch
§ 12a hingewiesen werden, die Beamtinnen und Beamten des Justizvoll-
zugs für den Bereich des Gefangenentransports die Hilfspolizeibeamten-
eigenschaft zuerkennt.3

Das HSOG bildet den erforderlichen rechtlichen Rahmen, den es
braucht, um die Bevölkerung erfolgreich vor Gefahren für deren Sicher-
heit zu schützen und legitimiert polizeiliche Maßnahmen, die unter an-
derem effektiv und zeitgemäß gestaltet sein müssen. Hierzu wird es kon-
tinuierlich auf seine Wirksamkeit und erforderlichen Anpassungsbedarf
hin überprüft, initiiert beispielsweise durch gesellschaftliche, polizeili-
che, technische oder – wie in diesem Fall – organisatorische Entwicklun-
gen. Das „Prüfergebnis“ wiederum spiegelt sich dann regelmäßig in ent-
sprechenden Änderungen der gesetzlichen Regelungen wider.

Der vorangestellte Überblick zu den aktuellen Änderungen zeigt zu-
dem erneut, wie wichtig und teilweise schwierig es für jede Polizeibeam-
tin und jeden Polizeibeamten – aber auch alle anderen vom Regelungsbe-
reich dieser Vorschriften Betroffenen – ist, sich auf einem möglichst ak-
tuellen Stand hinsichtlich der geltenden Rechtsgrundlagen u.a. polizeili-
chen Handelns zu halten. Einerseits ist dies eine der Anforderungen an
eine aufgabenbezogene und handlungssichernde sowie kompetenz- und
zukunftsorientierte Aus- und Fortbildung. Andererseits aber auch Teil
der Eigenverantwortlichkeit insbesondere jeder Beamtin und jedes Be-
amten.

Die Aufnahme des HSOG und der zugehörigen HSOG-DVO in die
Reihe „Schnell informiert“ erwies sich von Beginn an als Erfolg und eine
dauerhaft nachgefragte zweckmäßige Ergänzung der anderen Druck-
werke des Verlags zur Kommentierung und systematischen Darstellung
dieser Rechtsgrundlagen. Aufgrund des handlichen und alltagstaugli-
chen Formats eignet sich dieses kompakte Druckwerk insbesondere als
ständiger Begleiter im täglichen Dienst und unterstützt so die individu-
elle Handlungs- und Entscheidungssicherheit vor Ort.

Peter Schmidt Wiesbaden, im November 2022
Leitender Polizeidirektor
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

3 Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-
Gesetzes vom 2. Dezember 2021 (GVBl. S. 819).
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Hessisches Gesetz über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung (HSOG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14),
geändert durch Gesetze vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229), vom 17. Ok-
tober 2005 (GVBl. I S. 674), vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 634),
durch Entscheidung des BVerfG vom 11. März 2008 (BGBl. I S. 541),
durch Gesetze vom 19. November 2008 (GVBl. I S. 970), vom 14. Dezem-
ber 2009 (GVBl. I S. 635), vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 581), vom
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 444), vom
29. April 2015 (GVBl. S. 202), vom 28. September 2015 (GVBl. S. 346),
vom 4. Mai 2017 (GVBl. S. 66), vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), vom
25. Juni 2018 (GVBl. S. 302), vom 23. August 2018 (GVBl. S. 374), vom

7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622)

– FFN 310-63 –

Übersicht
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Aufgaben und allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgaben der Gefahrenabwehr-
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§ 16 Datenerhebung durch Einsatz
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ten nicht bekannt ist, und durch
verdeckt ermittelnde Personen
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VIERTER ABSCHNITT
Örtliche Zuständigkeit

§ 100 Zuständigkeit der Gefahrenab-
wehrbehörden

§ 101 Zuständigkeit der Polizeibehör-
den

§ 102 Amtshandlungen von Dienstkräf-
ten der Polizei anderer Länder
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§ 103 Amtshandlungen von Dienstkräf-
ten der Polizei außerhalb des Zu-
ständigkeitsbereichs des Landes
Hessen

DRITTER TEIL
Kosten
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ERSTER TEIL

Aufgaben und Befugnisse

ERSTER ABSCHNITT

Aufgaben und allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgaben der Gefahrenabwehr- und der Polizeibehörden

(1) Die Gefahrenabwehrbehörden (Verwaltungsbehörden, Ordnungs-
behörden) und die Polizeibehörden haben die gemeinsame Aufgabe der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Ge-
fahrenabwehr), soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Sie haben
im Rahmen dieser Aufgabe auch die erforderlichen Vorbereitungen für
die Hilfeleistung in Gefahrenfällen zu treffen.

(2) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden haben ferner die
ihnen durch andere Rechtsvorschriften zugewiesenen weiteren Aufgaben
zu erfüllen.

(3) Der Schutz privater Rechte obliegt den Gefahrenabwehr- und den
Polizeibehörden nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher
Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne gefahrenabwehr-
behördliche oder polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts verei-
telt oder wesentlich erschwert werden würde.
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pflichten

§ 109 Einnahmen

VIERTER TEIL
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 110 Versorgungslasten, Wohnungs-
fürsorgemaßnahmen

§ 111 Übergangsvorschriften
§ 112 Änderung von Rechtsvorschrif-

ten
§ 113 Aufhebung und Fortgeltung von

Rechtsvorschriften
§ 114 Ausführungsvorschriften
§ 115 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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(4) Die Polizeibehörden haben auch zu erwartende Straftaten zu ver-
hüten sowie für die Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen (vor-
beugende Bekämpfung von Straftaten).

(5) Die Polizeibehörden leisten anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 44
bis 46).

(6) Alle Behörden haben bei der Gefahrenabwehr zusammenzuarbei-
ten. Insbesondere haben sie sich unverzüglich gegenseitig über Vorgänge,
deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der anderen Behörde bedeut-
sam erscheint, zu unterrichten. Die Gefahrenabwehrbehörden und die
Polizeibehörden sollen im Rahmen der Gefahrenabwehr gemeinsame Ar-
beitsgruppen (Kriminalpräventionsräte) bilden; diese sollen auch Perso-
nen und Institutionen aus unterschiedlichen Bereichen und Aufgabenfel-
dern, die zur Kriminalprävention beitragen können, aufnehmen. Die
Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten (§§ 12 bis 29a)
bleiben unberührt.

§ 2 Aufgabenabgrenzung

Die Ordnungsbehörden (allgemeine Ordnungsbehörden, Sonderord-
nungsbehörden) und die Polizeibehörden werden in Erfüllung der Auf-
gaben der Gefahrenabwehr außer in den Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 2 nur
tätig, soweit die Abwehr der Gefahr durch andere Behörden, die Aufga-
ben der Gefahrenabwehr zu erfüllen haben, nicht oder nicht rechtzeitig
möglich erscheint. Die sonstigen Aufgaben der Gefahrenabwehr sind all-
gemeine Verwaltungsaufgaben. Sie sind von den Landkreisen und Ge-
meinden zu erfüllen, soweit nicht die Zuständigkeit einer Behörde der
Landesverwaltung durch Rechtsvorschrift begründet ist.

§ 3 Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung bei der Erfül-
lung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und weiterer Aufgaben nach
§ 1. Vorschriften des Bundes- oder des Landesrechts, in denen die Gefah-
renabwehr und die weiteren Aufgaben besonders geregelt sind, gehen
diesem Gesetz vor. Soweit die besonderen Rechtsvorschriften keine ab-
schließenden Regelungen enthalten, ist dieses Gesetz ergänzend anzu-
wenden.

(2) Bei der Gefahrenabwehr sowie bei der Erforschung und Verfol-
gung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind die Vorschriften des
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004
(BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend an-
zuwenden.

(3) Bei der Erforschung und Verfolgung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten sind die Vorschriften der §§ 55 bis 62 über die Art
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